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Geltungsbereich Die nachfolgenden Auflagen gelten für sämtliche Bautätigkeiten innerhalb der Ge-

wässerschutzbereiche AU, AO und B. Sie ergänzen die projektbezogenen Auflagen in 
der entsprechenden Gewässerschutz- oder Baubewilligung.  
Innerhalb von Grundwasserschutzzonen S gelten die Vorschriften gemäss 
Merkblatt „Allgemeine Auflagen für Bauvorhaben innerhalb Grundwasser-
schutzzonen S“. 
 

Sorgfaltspflicht  
 

Gegenüber ober- und unterirdischen Gewässern ist während der ganzen Bauzeit 
grösste Sorgfalt anzuwenden. 
 

Meldung von  
Schadenfällen 

Jeder Schadenfall, bei dem wassergefährdende Flüssigkeiten in ein Gewässer, eine 
Kanalisation oder in das Erdreich ausgelaufen sind, und jegliche Gewässerver-
schmutzung muss unverzüglich via Notruf   112 gemeldet werden. 
 

Meldepflicht 
Grundwasser,  
verschmutztes  
Erdreich 
 

Werden während der Bauarbeiten Grundwasservorkommen oder Quellen ange-
schnitten, ist dem Amt für Wasser und Abfall (AWA) unverzüglich Meldung zu erstat-
ten. Dies gilt auch, wenn verschmutztes Aushubmaterial, Grundwasserverunreini-
gungen oder Abfälle entdeckt werden. 
 

Abwässer  
 

• Die Entwässerung von Baustellen richtet sich nach der Empfehlung SIA/VSA 431. 
Es ist insbesondere verboten: Die Einleitung von alkalischem (zementhaltigem) 
oder trübem Abwasser in ein Oberflächengewässer, das Versickern von alkali-
schem Abwasser sowie die Einleitung von alkalischem oder mit Feststoffen be-
lastetem Abwasser in eine Kanalisation (vorbehältlich der Ausnahmen gemäss 
SIA/VSA 431). 

• Bei der Einleitung von vorbehandeltem Baustellenabwasser (Absetzbecken, Neut-
ralisationsanlage) in die Schmutz- oder Mischwasserkanalisation muss abgeklärt 
werden, ob die Kapazität der Kanalisation und der Kläranlage (ARA) ausreicht. 
Einleitungen sind durch die Inhaber der Kanalisation und der ARA bewilligen zu 
lassen. Grundwasser aus Wasserhaltungen darf nicht ohne Ausnahmebewilligung 
des AWA eingeleitet werden. 

• Neutralisationsanlagen benötigen eine Gewässerschutzbewilligung des AWA. 
 

Reinigung der 
Kanalisation 
 

Alle durch die Bauarbeiten verschmutzten Anlagen der öffentlichen Kanalisationen 
sind vom Bauherrn auf eigene Kosten periodisch und nach Abschluss der Bauarbei-
ten reinigen zu lassen.  
 

Entwässerungs- 
Konzept 
 

Wenn durch den Bauvorgang unter- oder oberirdische Gewässer oder Abwasseran-
lagen beeinträchtigt werden können, muss ein Entwässerungskonzept nach SIA/VSA 
431 erarbeitet und vom AWA vor Baubeginn genehmigt werden. Dies ist insbesonde-
re der Fall bei:  
• Anlagen zum Umschlag von Beton, sofern pro Tag mehr als 1000 Liter Abwasser 

anfallen oder die Baustelle länger als 3 Monate dauert 
• Aufstellen von Anlagen für die Herstellung von Beton 
• Baugrubenentwässerungen (Ausnahme: Bagatellfälle ohne Gefahr für ober- und 

unterirdische Gewässer) 
• Grundwasserabsenkungen (vgl. AWA-Merkblatt „Bauten im Grundwasser und 

Grundwasserabsenkungen“) 
• Bauvorhaben auf Altlasten, belasteten Standorten oder Verdachtsflächen 
• Spezialtiefbauarbeiten 
• Bohr- und Fräsarbeiten (Ausnahmen regelt die SIA/VSA 431) 
• Untertagebau 
 



 

 
 
 
Wassergefähr- 
dende Stoffe, 
Betankung 
 

Behälter (Fässer, Kanister, Tanks) zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten 
(Treibstoffe, Schmierstoffe, Brennstoffe, Bauchemikalien etc.) sind so zu lagern, 
dass Verluste leicht erkannt und zurückgehalten werden. Die Behälter sind in über-
dachten Auffangwannen oder Räumen zu lagern und gegen das Abhebern und den 
Zugriff durch Unbefugte zu sichern. Das Betanken von Fahrzeugen und Maschinen 
hat mit der grösstmöglichen Vorsicht, unter ständiger Aufsicht und unter Bereithal-
tung von geeignetem Ölwehrmaterial, zu erfolgen. Der Unternehmer muss Ölbinde-
mittel in ausreichender Menge auf dem Areal zur Verfügung haben.  
 

Umgang mit 
Boden 
 

Die Struktur und der Aufbau des natürlich gewachsenen Bodens sowie seine Filter-
fähigkeit zum Schutz des Grundwassers sind auf den unversiegelten Flächen zu er-
halten. Der Boden darf nicht verdichtet und insbesondere nicht in nassem Zustand 
befahren, ausgehoben oder angelegt werden. Der Boden ist entsprechend der natür-
lichen Schichtung (Oberboden, Unterboden, Untergrund) getrennt abzutragen, locker 
zwischenzulagern und bei der Rekultivierung wieder in 3 Schichten locker anzule-
gen. Besonders wichtig ist dabei die Unterscheidung von Unterboden und Unter-
grund (Aushub). 
 

Bauabfälle 
 

Die Entsorgung von Bauabfällen richtet sich nach der Empfehlung SIA 430. Mit Aus-
nahme von unverschmutztem Aushubmaterial ist jegliches Ablagern von minerali-
schen Bauabfällen, gemischten Bauabfällen und anderen Bauabfällen in der Bau-
grube verboten. Das Verbrennen von Bauabfällen im Freien ist verboten. 
 
Bauabfälle sind auf der Baustelle entsprechend dem Mehrmuldenkonzept des Bau-
meisterverbandes zu trennen in: 

a. Unverschmutztes Aushub- und Abraummaterial; 
b. Verwertbare Materialien (Einstoffe) wie Metalle, Altholz, Beton, Ausbauasphalt 

usw.; 
c. mineralische Bauabfälle, die ohne Behandlung auf Inertstoffdeponien abgelagert 

werden dürfen (z.B. von Fremdstoffen wie Holz, Metallen und Kunststoffen befrei-
ter, aussortierter Bauschutt); 

d. brennbare Abfälle (beispielsweise Verpackungsmaterial) zum Abtransport in die 
Kehrichtverbrennung; 

e. gemischte Bauabfälle (Bausperrgut) zur Weiterbehandlung in einer Sortieranlage. 

Ist die Trennung auf der Baustelle nicht möglich, müssen die Bauabfälle einer bewil-
ligten Sortieranlage zugeführt werden. 
 

Abbrüche 
 

Bau- und Abbrucharbeiten mit einem Volumen von mehr als 500 m3 (nach SIA) dür-
fen erst durchgeführt werden, wenn die Baubewilligungsbehörde die Deklaration der 
Entsorgungswege genehmigt hat.  
Das Formular „Deklaration der Entsorgungswege“ kann im Internet bezogen werden 
und ist ausgefüllt bei der Gemeindebehörde zu Handen der Baubewilligungsbehörde 
einzureichen. 
 

Aushub- und Ab-
brucharbeiten auf 
belasteten Standor-
ten 
 

Sämtliche Aushub- und Abbrucharbeiten auf belasteten Standorten dürfen erst 
durchgeführt werden, wenn die Bewilligungsbehörde das Entsorgungskonzept ge-
nehmigt hat. Die Arbeiten müssen von einem spezialisierten Geologie- oder Umwelt-
büro begleitet werden.  
 

Sonderabfälle 
 

Sonderabfälle von Baustellen wie Farbreste, Lösemittel, Leimrückstände, usw. sowie 
verunreinigtes Aushub- oder Abbruchmaterial von belasteten Standorten sind sepa-
rat zu erfassen und zu entsorgen. Sie dürfen auf keinen Fall mit den übrigen Bauab-
fällen vermischt werden. 
 

Recyclingbaustoffe 
 

Es dürfen nur normierte Recyclingbaustoffe hergestellt und verwendet werden. Re-
cyclingbaustoffe ungenügender Qualität gelten als Abfälle und sind als solche zu 
entsorgen. Ebenfalls als Abfälle gelten Recyclingbaustoffe, die unter Missachtung 
der Verwendungseinschränkungen eingesetzt werden (z.B. Einsatz ohne Deck-
schicht, Verwendung als Aufschüttungs- oder Hinterfüllungsmaterial). Es gilt das 
AWA-Merkblatt „Gewässerschutzvorschriften für die Herstellung, Lagerung und Ver-
wendung von Recyclingbaustoffen“, welches im Internet bezogen werden kann. 
 

Instruktionspflicht 
 

Alle auf der Baustelle beschäftigten Personen sind in geeigneter Weise auf diese 
Vorschriften aufmerksam zu machen. 
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